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RS OGH 1967/5/31 5Ob106/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.05.1967

Norm

ABGB §91 C4

Rechtssatz

Auch ein Unterhaltsverzicht kann nicht einseitig zur Au3ösung gebracht werden. Der Verzicht im Sinne des § 1444

ABGB bedarf der Annahme des Schuldners. Bis dahin kann der Gläubiger widerrufen. Nachher ist ein einseitiger

Widerruf nicht mehr zulässig.
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